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Anregungen, die nach der öffentlichen Vorstellung der Entwurfsplanung zum Radwall am 26.11.2019 eingegangen sind:  

 

Anregung: Berücksichtigung im Planungsprozess:  
Allgemein  
Parkhäuser in der Innenstadt dicht machen und die Besucher mit Shuttle Service in die Innenstadt 

kommen lassen 

Dies kann im Rahmen der Planung des Radwalls nicht 

berücksichtigt werden 

 

Innenstadt geht in östlicher Richtung bis zum Ende der Kaiserstraße und Übergang zum Körner 

Hellweg, wurde nicht berücksichtigt 

Im Rahmen des Förderprojektes Emissionsfreie Innenstadt 

werden zwei Fahrradachsen in Richtung Osten eingerichtet. 

In diesem Zuge werden die Arndtstraße und die Lange 

Reihe zu Fahrradstraßen (s. DS-Nr. 17248-20). Diese bieten 

zukünftig eine attraktive Alternative. 

Weg entlang der Hamburger Str., Kaiserstr., bis Körner Hellweg bedenken = Sanierungsbedürftig, 

mangelhaft beleuchtet 

Im Rahmen des Förderprojektes Emissionsfreie Innenstadt 

werden zwei Fahrradachsen in Richtung Osten eingerichtet. 

In diesem Zuge werden die Arndtstraße und die Lange 

Reihe zu Fahrradstraßen (s. DS-Nr. 17248-20). Diese bieten 

zukünftig eine attraktive Alternative zum Hellweg 

1. Die Verkehrsführungen insbesondere für Fußgänger und Radfahrer auch außerhalb der 

Fördergrenzen deutlicher darstellen. S. Beispiel Kreuzung Wall mit Brüderweg und mit 

Ostenhellweg. 

Die Anbindung an den Bestand wurde im Rahmen der 

Ausführungsplanung überarbeitet. Dazu gibt es 

detailliertere Anregungen und auf die Antworten wird hier 

verwiesen.  

3. Für die weitere Planung muss ein Landschaftsplaner hinzugezogen werden, um die 

Aufenthaltsqualität und die Gestaltung des Freiraums zu verbessern. 

„Aufenthalt, Gestaltung, Durchgrünung“ aus dem Internetinfo für den Radwall. 

ALLGEMEIN: 

Die Planung wirkt, als ob die Planer eine Liste von technischen Forderungen abgearbeitet hätten. 

Vorhandene räumliche Bezüge, gewachsene Nutzungen und Chancen der Umgestaltung oder 

Wiederherstellung von grünen Aufenthaltsflächen müssen mehr beachtet werden. Dortmund 

benötigt z. B. mehr durch Bäume beschattete Oasen in der Innenstadt. 

Das städtische Grünflächenamt wurde im Rahmen der 

Genehmigungs- und Ausführungsplanung eingebunden. 

Auf Anregung der Mitarbeiter*innen des Grünflächenamtes 

wurden bspw. die Baumstandorte im Abschnitt zwischen 

Stiftsstraße und Brüderweg mittig auf die Stellplatzfläche 

versetzt und sorgen somit zukünftig für Verschattung der 

Fläche. Im Rahmen der Maßnahme W2.2 wird eine Analyse 

zur Begrünung der Innenstadt in Auftrag gegeben.  
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Mein Lob: Dies ist eine gute Verbesserung, die transparent im Netz 

erläutert wird. 

 

Mein Kritikpunkt: Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, eine fast schon minimalistische 

Veränderung. Der immer deutlich werdende Klimawandel verlangt radikale Änderungen. 

Meine Idee und Anregung an Sie ist, dass die Auswirkungen auf den Straßenverkehr von 

Baustellen-bedingten Straßensperrungen erfasst und untersucht werden. Wenn sich dabei heraus 

stellt, dass die Situation okay ist und funktioniert hat, kann man diese Bereiche im Nachgang mit 

höherer Priorität für Fuss- und Radverkehr versehen und z.B. Durchfahrhemmnisse einbauen. 

Die Anregung wird entgegengenommen.  

Der Radwall ist nur eine von vielen Maßnahmen zur 

Förderung des Radverkehrs in der Stadt Dortmund.  

Meine Vision ist: die Radfahrer auf die Hauptfahrbahn parallel zu den Autos. Die Bäume auf dem 

Wall ergänzen, darunter breite Flanierzonen mit Spielecken, Sitzbänken, Boulebahnen, 

Sportgeräten… 

Es geht beim Radwall darum, kurzfristig eine Verbesserung 

für den Radverkehr zu erreichen. Die Umgestaltung des 

gesamten Wallrings mit neuen Nutzungen etc. ist 

Bestandteil der Maßnahme W1.2. Eine solche Planung und 

deren Abstimmung und Entscheidungsfindung erfordert 

einen längeren Zeitraum.  

 

Die Freigabe einer Einbahnstraße für den Radverkehr in 

Gegenrichtung richtet sich nach den Vorschriften zu 

Verkehrszeichen 220 Straßenverkehrsordnung (StVO) und 

der entsprechenden Verwaltungsvorschrift. Demnach 

müssen eine ausreichende Begegnungsbreite und 
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Ausweichstellen vorhanden sein. Aufgrund der örtlichen 

Gehwegüberfahrten sind entsprechende Ausweichstellen 

gewährleistet. Außerdem werden die Empfehlungen der 

RASt (Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen) sowie 

der ERA (Empfehlungen für Radverkehrsanlagen) zugrunde 

gelegt. Die darin festgelegten Breiten von mind. 4,00 m 

sind in allen drei Straßenzügen (Jungesellenstraße von Olpe 

bis Ostwall, Rosental von Olpe bis Ostwall sowie 

Nebenfahrbahn Ostwall von Olpe bis Rosental) erfüllt. 

Teilweise widerrechtlich am rechten Fahrbahnrand geparkte 

Fahrzeuge sind für eine grundsätzliche verkehrsrechtliche 

Beurteilung nicht maßgeblich. Hier muss entsprechend 

seitens der Ordnungsbehörde sanktioniert werden. 

Die Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung sind 

verkehrsrechtlich also umsetzbar. Die entsprechenden 

Beschilderungen können im Zuge der Umsetzung des 

Radwalls angeordnet werden. 

 

 

Insgesamt gibt es bei der Planung des Radwalls wenig 

verbleibende Verschwenkungen. Gegenüber der aktuellen 

Situation werden deutliche Verbesserungen erzielt. Eine 

weitere Reduzierung wäre nur mit dem Wegfall von 

Bäumen, Parkplätzen oder Fahrspuren möglich gewesen.  

Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
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Diese Situation befindet sich außerhalb des 

Planungsgebietes. Das Anliegen wurde an den Radfahr- und 

Fußgängerbeauftragten weitergeleitet. 
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Aufpflasterungen sind entlang der Strecke immer wieder 

vorgesehen um die Radfahrenden zu schützen.  

 
 

Der Anregung wird gefolgt. Die Einbahnstraßen werden im 

gesamten Abschnitt für den Radverkehr in Gegenrichtung 

geöffnet.  
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An dieser Stelle wird die Einfahrt für Kfz vom Wall in die 

Straße Beginenhof unterbunden und allein die Ausfahrt auf 

den Wallring ermöglicht. Damit besteht diese Gefahr nicht.  

 
 

Der Anregung wird gefolgt. Der Abbau der Litfaßsäule ist 

vorgesehen.  
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In diesem Bereich kommt eine Vielzahl an Ansprüchen 

verschiedenster Verkehrsteilnehmer zusammen. 

Gleichzeitig sind Änderungen am Bestand im Brüderweg 

durch die bereits abgeschlossene Fördermaßnahme 

Boulevard Brüderweg/Kampstraße nur geringfügig 

möglich. 

Den Anregungen kann nicht gefolgt werden. 

 
 

Eine kreative Kennzeichnung ist in der StVO nicht 

vorgesehen. Hier gilt die gegenseitige Rücksichtnahme 

nach §1 StVO. 
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Hier handelt es sich um keinen Radweg, sondern bereits um 

die, rot eingefärbte, Fahrbahn der Fahrradstraße. 

 
 

Der Anregung wird gefolgt. Die Umgestaltung erfolgt 

bereits im Rahmen der Baumaßnahme des 

klimafreundlichen Fernwärmeausbaus der DEW21 in 

Abstimmung mit der Stadtverwaltung. Eine umfassende 

Neugestaltung ist nicht möglich, aber die Fahrradwege 

werden in rotem Pflaster hergestellt.  
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In diesem Bereich bietet die Führung des Radverkehrs auf 

der Fahrbahn die Chance die bestehende Promenade 

aufzuwerten und ausschließlich für zu Fuß Gehende 

attraktiv zu gestalten. Hinzu kommt, dass der Radweg den 

von zu Fuß Gehenden hoch frequentierten Bereich im 

Übergang Ostenhellweg-Kaiserstraße queren müsste. Eine 

Führung auf der Nebenfahrbahn als Fahrradstraße schützt 

hier die zu Fuß Gehenden. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
 

Der Anregung wird gefolgt. Die Planung wurde 

überarbeitet. Es entfallen zwei Stellplätze und es kann ein 

Schutzstreifen angelegt werden.  
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Der Anregung wird gefolgt.  

Der Abbau der Werbetafel ist vorgesehen.  

 

Straßenverkehrsrechtlich ist der Radweg der Fahrradstraße 

untergeordnet. Der Verkehr auf der Fahrbahn hat hier 

gegenüber dem Radfahrenden auf dem Radweg Vorfahrt. 

Einbauten ändern diese Verkehrsregelung nicht. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
 

Straßenverkehrsrechtlich ist der Radweg der Fahrradstraße 

untergeordnet. Der Verkehr auf der Fahrbahn hat hier 

gegenüber dem Radfahrenden auf dem Radweg Vorfahrt. 

Aufgrund der geringen Verkehrsbelastung ist dem 

Radfahrenden zuzumuten, auf den Kfz-Verkehr in der 

Nebenfahrbahn zu achten. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Die Signalsteuerung an dem Knoten Olpe / Ostwall / 

Arndtstraße wird vollständig (auch zum Schutz der 

Radfahrenden) überarbeitet. 
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Gefahrenstelle an der Olpe durch die Kreuzung von Fußweg und Radweg in Höhe des 

Schüchtermanndenkmals. Kann die Fahrradstraße nach Süden weitergeführt werden, 

wenn nötig, unter Wegfall von Parkplätzen? Beide geplanten Gehwege sind zu schmal. 

Der Gehweg im Promenadenbereich wird mit 2,25 m 

zusätzlich zu dem vorhandenen Gehweg an der Hausfassade 

geplant. Im Bereich des DEW21 Parkplatzes, in dem kein 

Gehweg an den Häusern entlang führt, wird der Gehweg mit 

2,50 m ausgebaut. 

Eine Weiterführung als Fahrradstraße in der Nebenfahrbahn 

des Ostwalls südlich Olpe ist nicht vorgesehen. Eine Öffnung 

der Einbahnstraße für den Radverkehr in Gegenrichtung ist 

jedoch geplant. 

 
 

Die Schaltung der Lichtsignalanlage ist durch die 

gemeinsame Führung des Geradeausverkehrs und 

Linksabbiegers auf der nach Norden führenden 

Hauptfahrbahn des Ostwalls bedingt. Die Linksabbieger 

haben eine bedingte Freigabe, wenn der Verkehr auf der 

Hauptfahrbahn grün hat. Diese Regelung ist nicht kurzfristig 

zu ändern, sondern wird im Rahmen der 

Verkehrsuntersuchung zum gesamten Wallring (Maßnahme 

W1.2) aufgegriffen.  

 

Die Radfahrer kommen aus der Grünanlage bzw. vom 

Parkplatz der DEW21 und steigen hier auf das Rad.  
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Die Führung des Radverkehrs wurde angepasst. Das 

Linksabbiegen aus der Löwenstraße wird für den 

Radverkehr legalisiert. Der Radweg bis zum Signal in beide 

Richtungen freigegeben. In der Löwenstraße wird der 

Radverkehr auf der Fahrbahn geführt. 

 
 

Die Führung des Radverkehrs wurde angepasst.  
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Die Querung des Wallringes ist für die Radfahrenden an der 

Signalanlage an der Löwenstraße ermöglicht und ist 

weiterhin an der Olpe/Arndtstraße möglich. Zum Schutz der 

zu Fuß gehenden bleibt die Querung am Rosental als reines 

Fußgängersignal bestehen.  

 
 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. Der Übergang am 

Käthe-Kollwitz-Gymnasium ist zum Schutz der zu Fuß 

Gehenden verändert worden. Der Belagwechsel, die 

Beschilderung und die Verengung machen den 

Radfahrenden auf die Situation aufmerksam. 
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Für eine Aufstellung nebeneinander reicht der Platz nicht 

aus. Die Stellplätze sind mit einer Breite von 3,50 m 

besonders breit und zwischen Bord und Markierung der 

Radfahrfurt besteht ein Abstand von rd. 4,50 m.  

 
 

Die nach links abbiegenden Radfahrenden sind allein dem 

Gegenverkehr gegenüber wartepflichtig und können 

ansonsten in einem Zug abbiegen. Eine Aufstellfläche 

benötigen sie daher nicht.  
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Die Aufplasterung wurde in der Ausführungsplanung 

beibehalten. 

 
 

Die Standorte der Werbetafeln werden grundsätzlich 

geprüft. 
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Der Anregung wird gefolgt. Die Ein- und Ausfahrten für 

den Kfz-Verkehr sind zur Reduzierung der 

Geschwindigkeit mit Aufpflasterungen versehen. Der 

Beginn der Fahrradstraße im Einfahrtsbereich erhält eine 

Rotmarkierung. 

 
 

Der Anregung wird gefolgt. Der Pfeil entfällt. Zur 

leichteren Orientierung ist eine Tafel zur Wegweisung 

vorgesehen.  
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Die Signalisierung ist in diesem Knoten auf die Stärke der 

Verkehrsströme angepasst und somit wird dem aus Süden 

kommenden und nach Osten abbiegenden Kfz-Verkehr mit 

dem aus gleicher Richtung geradeausfahrenden Kfz-

Verkehr grün gegeben. Dies ermöglicht keine durchgehende 

Grünphase für den Radverkehr. Im Rahmen der Maßnahme 

W1.2 Verkehrsuntersuchung für den Radwall wird die 

Verkehrsführung auf dem gesamten Wallring untersucht 

und Verbesserungspotential identifiziert.  

 
 

Der Radfahrende aus Richtung Norden hat einen weiten 

Kurvenradius, um von der Signalanlage auf die 

Fahrradstraße einzubiegen. Der Radfahrende aus dieser 

Richtung, welcher nach Osten fahren möchte, wird vor der 

Verkehrsinsel entlang und dann im Brüderweg auf den 

vorhandenen Radweg geführt.  
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Der Anregung wird in Teilen gefolgt. Der Radverkehr wird 

in der Kurve allein in Fahrtrichtung Norden auf dem Bord 

um die Kurve geführt. In Fahrtrichtung Süden wird der 

Radverkehr bis an die Hauptfahrbahn und von dort auf den 

Radweg geführt.  

 

Der Anregung wird gefolgt. Durch den Einbau einer 

Schwelle im Kurvenbereich wird die einzurichtende 

abknickende Vorfahrt sogar noch unterstützt.  

 

Der Planung liegt der Ansatz zugrunde mit möglichst wenig 

Umbauten dem Radverkehr ein attraktives und sicheres 

Angebot zu schaffen. Die Nebenfahrbahnen bieten in 

diesem Abschnitt eine gute Möglichkeit auch unter dieser 

Prämisse ein attraktives Angebot für die Radfahrenden zu 

schaffen.  
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Ein Radweg parallel zur Hauptfahrbahn hätte den Wegfall 

einer hoher Anzahl weiterer Stellplätze zur Folge. Die 

Nebenfahrbahn bietet hier als Fahrradstraße einen guten 

Kompromiss.   

 
 

Es handelt sich um einen „normalen“ Linksabbieger der 

Wartepflichtig ist. Eine gesonderte Aufstellfläche ist nicht 

notwendig.  
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Der Anregung wird gefolgt. Die Planung wurde in diesem 

Bereich angepasst, so dass der Radfahrer über einen 

Radfahrstreifen bis kurz vor die Signalanlage geführt und 

dann auf den Radweg „gehoben“ wird. 

  

 

Die Umgestaltung dieser Straße ist im Rahmen der 

Planungen für den Radwall nicht vorgesehen. Die 

Weiterführung der Radfahrenden wird in zukünftigen 

Planungen berücksichtigt.  

 


